
Achtzehnte Satzung 
über Einheitssätze zur

Ermittlung des beitragsfähigen
Erschließungsaufwandes

vom 13. Februar 2019

Aufgrund des § 132 Nr. 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NW. S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW.
S. 90) – SGV. NRW. 2023 –, wird gemäß
Beschluss des Rates der Stadt Mönchen-
gladbach vom 13. Februar 2019 folgende
Satzung erlassen:

§ 1
Für alle ab 1. Januar 2019 hergestellten
Einrichtungen, die zur Beleuchtung der Er-
schließungsanlagen erforderlich sind, ist
der Erschließungsaufwand gemäß § 3
Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von
Erschließungsbeiträgen in der Stadt Mön-
chengladbach (Erschließungsbeitragssat-
zung) vom 28. September 2000 (Abl. MG
S. 173) nach folgenden Einheitssätzen zu
ermitteln:

 Lichtmast             Mastabstände
   bis 45 m       über 45 m
    EUR/Mast     EUR/Mast

 bis    6,0 m Lph    1.634,00      1.705,00
 bis    8,0 m Lph    1.691,00      1.834,00
 bis  10,0 m Lph    1.746,00      1.889,00

§ 2
Diese Satzung tritt rückwirkend zum
1. Januar 2019 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Auf die Rechts-
folgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-West-
falen wird hingewiesen. Diese Vorschrift
hat folgenden Wortlaut:
„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in

den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am

28. April 2019 im Zusammen-
hang mit  der Veranstaltung
„Blaulichtmeile“ und dem

Kappesfest
vom 13. Februar 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 528), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1062) – SGV. NRW 2060 –, wird von der
Stadt Mönchengladbach als örtliche Ord-
nungsbehörde durch Beschluss des Rates
vom 13. Februar 2019 für die nach -
bezeichneten Stadtteile verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen
1. in dem Stadtteil Gladbach im Zusam-

menhang mit der Veranstaltung „Blau-
lichtmeile“
- Hindenburgstraße zwischen Bis -

marckstraße und Alter Markt
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- Bismarckstraße zwischen Stein-
metzstraße und Bismarckplatz

- Stephanstraße
- Albertusstraße zwischen Hinden-

burgstraße und Steinmetzstraße
- Friedrichstraße
- Sonnenhausplatz
- Wallstraße

und

2. in dem Stadtteil Rheindahlen-Mitte im
Zusammenhang mit dem Kappesfest
- Mühlentorplatz
- St.-Helena-Platz
- Kleiner Driesch
- Am Mühlentor zwischen Kleiner

Driesch und Plektrudisstraße
- Plektrudisstraße 5 bis 23
- Beeckerstraße 15 bis 40

am 28. April 2019 zwischen 13.00 Uhr und
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig im Rahmen des
§ 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz
– LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in

den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am

5. Mai 2019 im Zusammenhang
mit dem Kreuzweiherfest

vom 13. Februar 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1062) – SGV. NRW 2060 –, wird von der
Stadt Mönchengladbach als örtliche Ord-
nungsbehörde durch Beschluss des Rates
vom 13. Februar 2019 für die nach -
bezeichneten Stadtteile verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Odenkirchen-Mitte
- Burgfreiheit 53 bis 112
- Laurentiusplatz 1 bis 7
- Kamphausener Straße 5
- Zur Burgmühle 20
am 5. Mai 2019 im Zusammenhang mit
dem Kreuzweiherfest zwischen 13.00 Uhr
und 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig im Rahmen des
§ 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz
– LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in

den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am

30. Juni 2019 im Zusammen-
hang mit dem Turmfest

vom 13. Februar 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1062) – SGV. NRW 2060 –, wird von der
Stadt Mönchengladbach als örtliche Ord-
nungsbehörde durch Beschluss des Rates
vom 13. Februar 2019 für die nach -
bezeichneten Stadtteile verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Rheydt
- Limitenstraße 1 bis 60
- Gracht 1 bis 23
- Stresemannstraße 
- Friedrich-Ebert-Straße 1 bis 76 
- Dahlener Straße zwischen Wilhelm-

Schiffer-Straße und Friedrich-Ebert-
Straße

- Bahnhofstraße 1 bis 18
- Odenkirchener Straße 1 bis 23
- Hauptstraße 1 bis 110
- Paulstraße 
- Wilhelm-Strater-Straße 1 bis 10
- Mühlenstraße 2 bis 20
- Markt
- Marktstraße
- Am Neumarkt
- Harmoniestraße



am 30. Juni 2019 im Zusammenhang mit
dem Turmfest zwischen 13.00 Uhr und
18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig im Rahmen des
§ 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz
– LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in

den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
1. September 2019 im

Zusammenhang mit dem
Herbstmarkt

vom 13. Februar 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1062) – SGV. NRW 2060 –, wird von der
Stadt Mönchengladbach als örtliche Ord-
nungsbehörde durch Beschluss des Rates
vom 13. Februar 2019 für die nach -
bezeichneten Stadtteile verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Giesenkirchen-Mitte
- Konstantinstraße 129 bis 190
- Dominikus-Vraetz-Straße von Kon-

stantinstraße bis Dominikus-Vraetz-
Straße 5

- Konstantinplatz
- Heukenstraße von Konstantinplatz bis

Heukenstraße 12
- Kleinenbroicher Straße von Konstan-

tinplatz bis Kleinenbroicher Straße 2
- Borrengasse von Konstantinplatz bis

Borrengasse 7
- Dömgesstraße 8 

am 1. September 2019 im Zusammen-
hang mit dem Herbstmarkt zwischen
13.00 Uhr und 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig im Rahmen des
§ 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz
– LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in

den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
8. September 2019 im

Zusammenhang mit dem
Blumensonntag
vom 13. Februar 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1062) – SGV. NRW 2060 –, wird von der
Stadt Mönchengladbach als örtliche Ord-
nungsbehörde durch Beschluss des Rates
vom 13. Februar 2019 für die nach -
bezeichneten Stadtteile verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Rheydt 
- Limitenstraße 1 bis 60
- Gracht 1 bis 23
- Stresemannstraße
- Friedrich-Ebert-Straße 1 bis 76
- Dahlener Straße zwischen Wilhelm-

Schiffer-Straße und Friedrich-Ebert-
Straße
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- Bahnhofstraße 1 bis 18
- Odenkirchener Straße 1 bis 23
- Hauptstraße 1 bis 110
- Paulstraße 
- Wilhelm-Strater-Straße 1 bis 10
- Mühlenstraße 2 bis 20
- Markt
- Marktstraße
- Am Neumarkt
- Harmoniestraße

am 8. September 2019 im Zusammen-
hang mit dem Blumensonntag zwischen
13.00 Uhr und 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des
§ 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz
– LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in

den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
3. November 2019 im

Zusammenhang mit der
Veranstaltung

„Markt der Märkte“

vom 13. Februar 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1062) – SGV. NRW 2060 –, wird von der
Stadt Mönchengladbach als örtliche Ord-
nungsbehörde durch Beschluss des Rates
vom 13. Februar 2019 für die nach -
bezeichneten Stadtteile verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Rheydt 
- Limitenstraße 1 bis 60 
- Gracht 1 bis 23 
- Stresemannstraße 
- Friedrich-Ebert-Straße 1 bis 76 
- Dahlener Straße zwischen Wilhelm-

Schiffer-Straße und Friedrich-Ebert-
Straße

- Bahnhofstraße 1 bis 18
- Odenkirchener Straße 1 bis 23
- Hauptstraße 1 bis 110 
- Paulstraße 
- Wilhelm-Strater-Straße 1 bis 10
- Mühlenstraße 2 bis 20
- Markt
- Marktstraße
- Am Neumarkt
- Harmoniestraße 

am 3. November 2019 im Zusammenhang
mit der Veranstaltung „Markt der Märkte“
zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr geöff-
net sein.

§ 2
(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig im Rahmen des
§ 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz
– LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:
„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in

den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
10. November 2019 im

Zusammenhang mit dem
Martinsmarkt

vom 13. Februar 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1062) – SGV. NRW 2060 –, wird von der
Stadt Mönchengladbach als örtliche Ord-



nungsbehörde durch Beschluss des Rates
vom 13. Februar 2019 für die nach -
bezeichneten Stadtteile verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Odenkirchen-Mitte

- Burgfreiheit 53 bis 112
- Laurentiusplatz 1 bis 7
- Kamphausener Straße 5
- Zur Burgmühle 20

am 10. November 2019 im Zusammen-
hang mit dem Martinsmarkt zwischen
13.00 Uhr und 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig im Rahmen des
§ 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz
– LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in

den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
8. Dezember 2019 im

Zusammenhang mit de
Nikolausmarkt

vom 13. Februar 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1062) – SGV. NRW 2060 –, wird von der
Stadt Mönchengladbach als örtliche Ord-
nungsbehörde durch Beschluss des Rates
vom 13. Februar 2019 für die nach -
bezeichneten Stadtteile verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Rheindahlen-Mitte

- Mühlentorplatz
- St.-Helena-Platz
- Kleiner Driesch
- Am Mühlentor zwischen

Kleiner Driesch und Plektrudisstraße
- Plektrudisstraße 5 bis 23
- Beeckerstraße 15 bis 40

am 8. Dezember 2019 im Zusammenhang
mit dem Nikolausmarkt zwischen 13.00
Uhr und 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig im Rahmen des
§ 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz
– LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in

den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
15. Dezember 2019 im

Zusammenhang mit der
Veranstaltung

„Advent in Rheydt“
vom 13. Februar 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) – in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.
NRW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.
S. 1062) – SGV. NRW 2060 –, wird von der
Stadt Mönchengladbach als örtliche Ord-
nungsbehörde durch Beschluss des Rates
vom 13. Februar 2019 für die nach -
bezeichneten Stadtteile verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Rheydt

- Limitenstraße 1 bis 60 
- Gracht 1 bis 23 
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- Stresemannstraße 
- Friedrich-Ebert-Straße 1 bis 76 
- Dahlener Straße zwischen Wilhelm-

Schiffer-Straße und Friedrich-Ebert-
Straße

- Bahnhofstraße 1 bis 18
- Odenkirchener Straße 1 bis 23
- Hauptstraße 1 bis 110 
- Paulstraße 
- Wilhelm-Strater-Straße 1 bis 10
- Mühlenstraße 2 bis 20
- Markt
- Marktstraße
- Am Neumarkt
- Harmoniestraße

am 15. Dezember 2019 im Zusammen-
hang mit der Veranstaltung „Advent in
Rheydt“ zwischen 13.00 Uhr und 18.00
Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig im Rahmen des
§ 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.
(2)    Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz
– LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu
5000,00 EUR (in Worten: fünftausend
Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 13. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Beschluss des Rates der Stadt
Mönchengladbach 

über den Jahresabschluss 2016

Auf Grund des § 96 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW) hat der Rat der
Stadt Mönchengladbach in seiner Sitzung
vom 13.02.2019 folgende Beschlüsse ge-
fasst:

Der Rat stellt den auf der Grundlage der
durch die Rechnungsprüfung erfolgten
Prüfung und mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehenen Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2016 der
Stadt Mönchengladbach fest. Die Rats-
mitglieder erteilen dem Oberbürgermeis-
ter hinsichtlich der Aufstellung des Jah-
resabschlusses per 31. Dezember 2016
Entlastung. 

Der Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von
– 32.008.123,50 € wird gem. § 96 Abs. 1
GO NRW durch eine Entnahme aus der
allgemeinen Rücklage gedeckt.

Die vorstehenden Beschlüsse werden
hiermit gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffent-
lich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2016 und der ergan-
gene Prüfbericht liegen in der Zeit vom
28.02.2019 bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2018, da zeitgleich eine
Testierung des Jahresabschlusses 2017
erfolgte, gem. § 96 Abs. 2 GO NRW bei
der Stadtverwaltung Mönchengladbach
– Kämmerei –, Altstadt-Galerie, Sand -
radstr. 3, 2. Obergeschoss, Zimmer 116
während der allgemeinen Dienststunden
öffentlich aus und ist im Internet unter htt-
ps://www.moenchengladbach.de/de/
rathaus/zahlen-daten-fakten/
jahresrechnung verfügbar. 

Mönchengladbach, den 19.02.2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Beschluss des Rates der Stadt
Mönchengladbach 

über den Jahresabschluss 2017

Auf Grund des § 96 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW) hat der Rat der
Stadt Mönchengladbach in seiner Sitzung
vom 13.02.2019 folgende Beschlüsse ge-
fasst:

Der Rat stellt den auf der Grundlage der
durch die Rechnungsprüfung erfolgten
Prüfung und mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehenen Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2017 der
Stadt Mönchengladbach fest. Die Rats-
mitglieder erteilen dem Oberbürgermeis -
ter hinsichtlich der Aufstellung des Jah-
resabschlusses per 31. Dezember 2017
Entlastung. 

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von
48.547.903,51 € wird gem. § 96 Abs. 1
GO NRW der Ausgleichsrücklage zu -
geführt.

Die vorstehenden Beschlüsse werden
hiermit gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffent-
lich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2017 und der ergan-
gene Prüfbericht liegen in der Zeit vom
28.02.2019 bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2018 gem. § 96 Abs. 2
GO NRW bei der Stadtverwaltung Mön-
chengladbach – Kämmerei –, Altstadt-
Galerie, Sandradstr. 3, 2. Obergeschoss,
Zimmer 116 während der allgemeinen
Dienststunden öffentlich aus und ist im
Internet unter
https://www.moenchengladbach.de/de/
rathaus/zahlen-daten-fakten/
jahresrechnung verfügbar. 

Mönchengladbach, den 19.02.2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

des Wahlleiters der Stadt Mönchenglad-
bach zur Kommunalwahl 2014:

Herr Reinhard Jansen (SPD) hat sein
Mandat in der Bezirksvertretung des
Stadtbezirkes West zum 21.01.2019 nie-
dergelegt.

Gemäß § 45 Absatz 2 Kommunalwah l -
gesetz (KWahlG) stelle ich fest, dass der
Ersatzbewerber der SPD 

Herr Thomas Fegers, geboren 1965 in
Mönchengladbach,
wohnhaft in 41239 Mönchengladbach,
Eibenstraße 12,

als Nachfolger in die Bezirksvertretung
des Stadtbezirkes West nachrückt.

Gegen diese Feststellung können gemäß
§ 39 KWahlG jeder Wahlberechtigter des
Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet
zuständige Leitung solcher Parteien oder
Wählergruppen, die an der Wahl teil -
genommen haben, sowie die Aufsichts-
behörde binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch erheben, wenn Sie
eine Entscheidung über die Gültigkeit der
Feststellung gemäß § 40 Absatz 1 Buch-
staben a bis c für erforderlich halten.

Der Einspruch ist beim Fachbereich Bür-
gerservice, Einwohnermeldeangelegen-
heiten und Wahlen, Goebenstraße 4–8,
Zimmer 509, schriftlich einzureichen oder
mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Mönchengladbach, den 12. Februar 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister
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Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach-
bereich Organisation und IT –, Wilhelm-
Strauß-Straße 50–52, 41236 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung:

Ort der Leistung:
Stadt Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von elektrisch höhenverstell -
baren Steh-/Sitz-Bildschirmarbeits tischen
für die allgemeine Verwaltung der Stadt
Mönchengladbach, Bedarf 01.06.2019 bis
30.06.2020

Aufteilung in Lose:
Nein 

Ausführungsfrist:
6 Lieferungen in der Monatsmitte der
jeweils geraden Monate in 2019 / 2020

Fachliche Auskunft erteilt:
Frau Küppenbender, Fachbereich  Organi-
sation und IT

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Herr Halbowski, Fachbereich  Organisati-
on und IT

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Verga-
beplattform www.evergabe.nrw.de unter
der Vergabenummer 10-2019-007

Ablauf der Angebotsfrist:
12.03.2019, 12:00 Uhr

Ende der Bindefrist:
29.05.2019

Einzureichen in digitaler Form:
über die Vergabeplattform Vergabemarkt-
platz Rheinland, www.evergabe.nrw.de

oder schriftlich an:
Stadtverwaltung,
Fachbereich Organisation und IT,
Wilhelm-Strauß-Straße 50–52,
Zimmer 022,
41236 Mönchengladbach.

Die Bieterkommunikation wird ausschließ-
lich über den Vergabemarktplatz Rhein-
land durchgeführt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren  nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

Folgender Nachweis aus dem Leistungs-
verzeichnis wird gefordert:
- Beschreibung / Datenleistungsblätter

der angebotenen Produkte
- Die angebotenen Tische über das GS-

Zeichen verfügen. 
Der Nachweis ist vom Bieter mit dem An-
gebot schriftlich vorzulegen.

Zuschlagskriterien:
Die Wertungskriterien sind wie folgt fest-
gelegt:
60 % Preis
30 % Qualität 
10 % Garantie

Wertungsdurchführung beim Kriterium
Preis:
Der günstigste Gesamtpreis erhält die
volle Punktzahl von 600 Punkten, ein dop-
pelt so hohes Angebot erhält 0 Punkte.
Die dazwischen liegenden Angebote wer-
den interpoliert.

Wertungsdurchführung beim Kriterium
Qualität:
Die Qualitätsbewertung erfolgt durch Be-
musterung der Möbel zur Beurteilung von
Materialeindruck, Verarbeitungsqualität
und Handhabung/Ergonomie. Die nach-
stehend genannte Punktvergabe erfolgt
auf einer Gesamtbeurteilung der gestell-
ten Muster zu den einzelnen Losen:
Eine Bemusterung welche diesen Prüf-
punkten voll entspricht, erhält 300 Punkte.
Eine Bemusterung welche diesen Prüf-
punkten eingeschränkt entspricht, erhält
150 Punkte.
Eine Bemusterung welche diesen Prüf-
punkten nicht entspricht, erhält 0 Punkte.
Dieses Mobiliar wird von der weiteren
Wertung ausgeschlossen.

Wertungskriterien bei Garantie:
Garantiezeiten werden bis maximal
72 Monate in der Wertung berücksichtigt.
72 Monate erhalten 100 Punkte. Längere
Garantiezeiten erhalten den gleichen
Punktwert wie der v. g. Höchstwert.
Garantiezeiten bis 24 Monate erhalten
0 Punkte. Zeiten zwischen 25 Monate und
dem höchsten Wert 72 Monate werden
linear interpoliert.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Organisation und IT –

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber
Bezeichnung Stadt Mönchengladbach,

Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V –

Postanschrift Markt 11
Ort 41236 Mönchengladbach
Telefon 02161/258014
Fax 02161/258020
E-Mail zentrale-vergabestelle-

dezernatVI@
moenchengladbach.de

Art und Umfang der Leistung
Die Stadt Mönchengladbach, Gebäude -
management Mönchengladbach (GMMG),
beabsichtigt, in allen städtischen Ob -
jekten wie Verwaltungsgebäuden, Kinder-
gärten, Schulen, Jugendeinrichtungen
usw. – soweit erforderlich – Bau -
maßnahmen sowie Planungs-, Gutachter-
leistungen sowie Projektsteuerer in den
Bereichen der Gebäudeunterhaltung zu
beauftragen.
Vergaben mit geschätztem Auftragsvolu-
men von netto ca. 5.000 EUR bis 75.000
EUR werden freihändig vergeben bzw.
beschränkt ausgeschrieben.
Hierbei handelt es sich um:
Erdarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten,
Maurerarbeiten, Beton- und Stahlbetonar-
beiten, Beton- und Naturwerkstein -
arbeiten, Zimmer- und Holzbauarbeiten,
Stahlbauarbeiten, Abdichtungsarbeiten,
Wärmedämmverbundsysteme, Dach-
deckungs-, Dachabdichtungs- und
Klempnerarbeiten, Betonerhaltungsarbei-
ten, Putz- und Stuckarbeiten, Fassaden-
arbeiten, Fenstersysteme, Fliesen- und
Plattenarbeiten, Estricharbeiten, Guss -
asphaltarbeiten, Trockenbauarbeiten,
Tischlerarbeiten, Parkettarbeiten, Be-
schlagarbeiten, Rollladenarbeiten, Metall-
bauarbeiten, Verglasungsarbeiten, Maler-,
Lackier-, Tapezier- und Korrosionsschutz-
arbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Heiz- und
zentrale Wassererwärmungs anlagen, Nie-
der- und Mittelspannungs anlagen, Blitz-
schutzanlagen, Dämmarbeiten an techni-
schen Anlagen, Gerüstarbeiten, Absturzsi-
cherungsanlagen, Abbrucharbeiten, Ab-
wasser-, Wasser- und Gas anlagen, Wär-
meversorgungsanlagen, lufttechnische
Anlagen, Starkstromanlagen, Fernmelde-
und informationstechnische Anlagen, För-
deranlagen, Gebäudeautomation, As-
phaltarbeiten, Garten- und Landschafts-
bauarbeiten, Kunststoffspielfelder.
Interessierte Fachbüros bzw. -firmen wer-
den gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen
an die Stadt Mönchengladbach
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität, Um-
welt – VI / V – Vergabestelle
Rathaus Rheydt, Eingang G, 2. OG,
Zi. 2017 Markt 9
41236 Mönchengladbach

oder an die E-Mail-Anschrift
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de zu übersenden.
Zusätzliche Angaben
Bekanntmachungs-ID: CXPTYD0Y3ZJ

33

http://www.evergabe.nrw.de
http://www.evergabe.nrw.de
mailto:zentrale-vergabestelle-dezernatVI@moenchengladbach.de
mailto:zentrale-vergabestelle-dezernatVI@moenchengladbach.de
mailto:zentrale-vergabestelle-dezernatVI@moenchengladbach.de


Einladung

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft
Mönchengladbach 1 werden hiermit ein-
geladen zur Hauptversammlung am 
Donnerstag, dem 28. März 2019 – 20.00
Uhr
im Haus Heiligenpesch, Mönchenglad-
bach – Hehn

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Niederschrift über die Hauptver-

sammlung vom 22.03.2018
3. Bericht über die Tätigkeit des Vor-

standes
4. Jahresrechnung 2018/2019
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Genehmigung der Jahresrechnung

2018/2019
7. Entlastung des Vorstandes und de-

Kassenführers
8. Wahl eines Kassenprüfers
9. Pachtanpassung gemäß Vertrag
10. Haushaltsplan 2019/2020
11. Genehmigung von Jagderlaubnis-

scheinen
12. Information zum personenbezogenen

Datenschutz nach der Datenschutz-
grundverordnung

13. Verschiedenes

gez. Walter Pflipsen (Vorsitzender)

Einladung

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft
Mönchengladbach III/3 – Wickrathberg –
werden hiermit zu einer Genossenschafts-
versammlung für

Mittwoch, 21. März 2019, 20,00 Uhr,

in die Gaststätte Wey-Stübel, 41189 Mön-
chengladbach, An der Wey, freundlichst
eingeladen.

Tagesordnung
1. Feststellung über die ordnungsgemäße

Einladung und Beschlußfähigkeit
2. Niederschrift über die letzte Jagd -

genossenschaftsversammlung
3. Information zum z.Zt. laufenden Pacht-

vertrag
4. Vorlage des Kassenberichts und Ent -

lastung des Vorstandes
5. Information zum personenbezogenen

Datenschutz nach der Datenschutz -
verordnung

6. Neuwahl des Vorstandes und des
Geschäftsführers

7. Bestellung der Rechnungsprüfer
8. Verpachtung des Jagdbezirks ab 01.04.

2020
9. Verschiedenes 

Der Vorsitzende

Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte ve r -
lorengegangene Sparkassenbuch, aus -
gestellt von der Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, ist die Kraftloserklärung
beantragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3502105947

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 18. Mai
2019, seine/ihre Rechte anzumelden und
das Sparkassenbuch vorzulegen, andern-
falls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 18. Februar 2019 

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand
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